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Austausch von Frauen und auf die Etablierung überregionaler Heirats-
märkte hinwirkte, sondern auf die Stabilisierung innerfamiliärer Ord-
nung. Für die Bischöfe hatte dies eine nicht unerhebliche Konsequenz. 
Sie waren in der Lage, die im 8. Jahrhundert etablierten neuen Regeln 
durchzusetzen, weil die Eheschließung innerhalb der Elite des Fran-
kenreichs nicht ohne eine gewisse Öffentlichkeit zustande kam. Unter 
Pippin und Karl dem Großen wurde die Forderung erhoben, Eheschlie-
ßungen öffentlich zu vollziehen und zuvor die Ehepartner hinsichtlich 
ihrer Verwandtschaft zu befragen52. Die weit verbreitete Admonitio 
synodalis, eine auf karolingischem Material beruhende bischöfliche 
Musterpredigt an die Landpriester, schrieb vor, allen bekannt zu ma-
chen, dass niemand eine Frau nehme ohne die öffentlich gefeierte Zere-
monie der Eheschließung53. Die Kontrolle des Inzestverbots innerhalb 
der Ehe war für die Bischöfe folglich eine zu bewältigende Aufgabe. 
Anders verhielt es sich mit Inzest außerhalb der Ehe. Eine Kontrolle 
durch die Bischöfe konnte in diesem Bereich nicht stattfinden, weil 
es sich um Verhaltensweisen handelte, die kaum in der Öffentlichkeit 
breitgetreten wurden – und wenn sie bekannt wurden, führten sie 
wohl nicht selten wie in dem oben erwähnten Fall aus der Vulgata zur 
Rache an den Ehebrechern. Die Bischöfe zielten daher in erster Linie 
auf Kulpabilisierung, um einen Begriff des französischen Historikers 
Jean Delumeau54 aufzugreifen. In Tribur kam somit ausschließlich 
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